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Leinenzwangfür Hundeauf den offenen Märkten .Bei Beanstandungenbe - ¬

rufensich viele Hundebesitzerauf die Unkenntnisder Kundmachungüber
denPeinenzwangfürHundeaufoffenenMärkten.DieMarktamtsdirektion
machtdeshalbneuerlich darauf aufmerksam ,dass nachderKundmachung
desWienerMagistratsvom29 .Mai1927aufallen offenenMärktendie
BundeanderLeinezuführensind ,UebertretungendieserKundmachung
werdenmitGeldstrafenbiszuzweihundertSchillingodermitArrestbis
zuvierzehnTagengeahndet.
UnrichtigeMeldungenüberdieprivatenModistenschulen.DerWiener
Stadtschulrat verlautbart zu demkürzlich in den Blättern enthaltenen

NachrichtenüberdieprivatenModistenschulen:Esbestehtin Wienein
erein unter der Bezeichnung„Gremiumder vereinigtenPrivatlehranstal -¬

tenfür Weissnähen",demunteranderemauchdieInhaberinnenderin
WienbestehendenprivatenModistenschulenangehören.DiesesGremium
besitzt eineFachlehranstaltim . Bezirk ,Postgasse6 ,mitOeffent-¬
lichkeitsrecht .Die in diese Fachlehranstalt nach einerAufnahmeprü¬
fung aufgenommenordentlichen Schülerinnen erhalten deneigentlichen

fachlichenenterrichtin denModistenarbeitenandendemGremium
angeschlossenen Modistenschulen ,währenddie notwendigentheoretischen
Fächerin derFachlehranstaltselbstunterrichtetwerden.Dieseordent¬
lichenSchülerinnenunterziehensichamSchlussedernachdembehördlie
genehmigtenStatute vorgeschriebenenPernzeit ,einer Prüfungvoreiner
offiziellenFrüfungskommission,die unterVorsitzeinesPandesschulin-¬
spektorsdes Stadtschulratesfür Wienstattfindet .Die"eugnisse ,die

aufGrunddieserPrüfungausgegebenwerden,sindrücksichtlichdesge-¬
werblichenBefähigungsnachweisesfürdasModistengewerbezufolgemini¬
steriellenVerfügungdengenossenschaftlichenesellenprüfungszeügnis-¬
sen gleichgehalten .DieseZeugnisseberechtigendahernicht nurzum
selbständigenAntrittedesGewerbes,sie gebendenSchülerinnenauch
dieJerechtigung,als Jehilfinnenin Modistengeschäften,woHütefür
FrauenundMädchenhergestellt werden ,einzutreten .Einevondengenann

ten Verbändenan MitgliederergangeneWeisung ,dieseSchülerinnen
nicht in ihre ewerbebetriebe aufzunehmen ,stellt sich daher als eine

erletzung der in Jesterreich verfassungsrechtlichgewährleisteten

Erwerbs-undBerufsfreiheitdar .DerinderNotiz bespro¬
cheneErlass des Handelsministeriumsbezieht sich nicht auf dievorer¬
wähnten ordentlichen Schülerinnen ,die in den Modistenschulen das Mo¬

distengewerbevollständigerlernen ,weshalbauchdieNotwendigkeit
einerNachschulungdieserSchülerinnennichtin Fragekommt.DerMini-¬
sterialerlassbeziehtsichvielmehraufsolcheFersonen,diekeinenge-¬
regelten Studiengang in der Erlernung des Modistengewerbesnachweisen
können ;bezüglich dieser Fersonenhat das Ministeriumdie Weisungge- ¬

geben ,die Gewerbebehördenmögenvon den ihnen nach derGewerbeordnung
zustehendenDispensrechtebeiPeurteilungdesgewerblichenBefähigungs-¬

nachweisesnurausnahmsweiseGebrauchmachen.Soweitbekanntist ,sind
sämtlichein WienundNiederösterreichbestehendenprivatenModistenschu-¬

len demGremium ,. ,Postgasse6 ,angeschdossenundhabendaherauch
dasFechtSchülerinnen,diedieAufnahmeprüfungin dieFachlehranstalt
bestandenhaben ,fürdasGewerbeauszubilden.ebrigensist in derKanz-¬
leidesGremiums, . ,Postgasse6 ,leichtzuérfragen,obeinebestimmte
Schule demGremiumangehört .Im übrigen wir d den Eltern ,bevor sie ihre

Kindereiner Ausbildungfür ein BestimmtesGewerbezuführen ,eineRück- ¬

spracheimBerufsberatungsamtederStadtWien,VII . ,Hermanngasse28
empfohlen.
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